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Datenschutzhinweise / Informationspflicht gemäß Art. 13 EU-DSGVO 
  
Für manche der vom Studierendenwerk Mannheim angebotenen Leistungen ist die Erhebung von personenbezogenen Daten unumgänglich. 
Der Schutz Ihrer persönlichen Angaben ist uns dabei ebenso wichtig wie ein transparentes Verfahren zur Datenerhebung und –verarbeitung. 
Hierzu haben wir auf unserer Website ausführliche Informationen für Sie zusammengestellt: https://www.stw-ma.de/informationspflicht  
 
Versicherungsbescheinigung für gesetzliche KV (Stand 12/2023) STW MA – nicht nach „Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur Bestimmung der Formblätter 
nach §46 Abs. 3 BAföG“ (BAföG-Formblatt VwV) erforderlich. 

 
 
  
Versicherungsnachweis im Zusammenhang mit der Beantragung des Kranken- und 
Pflegeversicherungszuschlages nach § 13a Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
 
 
 
 

            
Vorname Nachname 
 
 
            
Geburtsdatum 
 
 
            
Krankenversichertennummer KVNR 

 
 
Ist bei uns versichert seit dem:        

 
 

☐ als versicherungspflichtiger Student oder Praktikant nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 oder 10 SGB V/§  

 20 Abs. 1 Nr. 9 oder 10 SGB XI versichert  
 

☐ als freiwilliges Mitglied versichert. Die Beiträge werden nach § 240 Abs. 4 Satz 2 SGB V/§ 57  

 Abs. 4 SGB XI in Höhe des Studentenbeitrags berechnet.  
 

☐ als freiwilliges Mitglied nach § 9 bzw. § 188 Abs. 4 SGB V bzw. § 6 Abs. 1 KVLG 1989/  

 § 20 Abs. 3 SGB XI versichert.  
  Der Beitrag zur Krankenversicherung beträgt monatlich  ____________________ EUR*  
  Der Beitrag zur Pflegeversicherung beträgt monatlich   ____________________ EUR*  
 

☐ als Pflichtmitglied nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V bzw. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989/  

 § 20 Abs. 1 Nr. 12 SGB XI versichert.  
  Der Beitrag zur Krankenversicherung beträgt monatlich  ____________________ EUR*  
  Der Beitrag zur Pflegeversicherung beträgt monatlich   ____________________ EUR*  
 
 
 
              
Datum und Stempel der Krankenkasse 
 

*Im Zusammenhang mit den Angaben über die Höhe der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung kann auch ein separater Beitragsbescheid 
eingereicht werden, sofern dieser gemeinsam mit dem Versicherungsnachweis vorgelegt wird. 

 

https://www.stw-ma.de/informationspflicht

